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2. Änderung der Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der 
Fleischhygiene (Fleischhygienegebührensatzung - FlHGS) vom 01.01.2007 
vom 30.11.2021 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 aufgrund der derzeit geltenden Fassungen 
 
a) der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen und andere amtlichen Tätig-

keiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) 
Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) 
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496 EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen) vom 
15.03.2017 (ABI. Nr. L 95/1, ber. durch ABI. Nr. L 137/40 vom 24.05.2017 und ABI. Nr. L 48/44 vom 21.02.2018) - (VO 2017/625), 

 
b) des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.08.1999 

(GV. NRW. S. 524), 
 
c) des § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes vom 03.02.2015 

(GV NRW S. 293) und 
 
d) der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV. NRW. S. 666) 
 
folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Gegenstand der Satzung 
 
(1) Für die in Anhang IV Kapitel II der Verordnung (EU) 2017/625 aufgezählten gebührenpflichtigen Amtshandlungen sind Mindestgebühren 

nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) festgelegt. Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gebührengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) werden durch diese Satzung von den Tarifstellen 23.8.4 der AVerwGebO NRW abweichen-
de Gebührensätze festgelegt. Die Festlegung erfolgt unter Berücksichtigung der Kriterien nach Kapitel VI der VO 2017/625 und des § 3 
GebG NRW. 

 
(2) Im Übrigen gelten für die Gebühren- und Auslagenerhebung die Vorschriften des GebG NRW. 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Schlachtbetriebe, in denen im Durchschnitt des vergangenen Kalenderjahres mindestens 400 

Schweine im Kalendermonat geschlachtet worden sind oder Betriebe, die aufgrund ihrer Organisations- und Ablaufstruktur einem Groß-
betrieb gleichgestellt werden können. 

 
(2) Zerlegebetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, die Schweinehälften abvierteln oder in Grobteile zerschneiden. 
 
(3) Erzeugerbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen nur die Schlachttieruntersuchung ohne Fleischuntersuchung durchge-

führt wird. 
 
(4) Hausschlachtungen im Sinne dieser Satzung sind Schlachtungen außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe, bei denen das erschlachtete 

Fleisch ausschließlich für den eigenen häuslichen Verbrauch bestimmt ist. 
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§ 3 Gebührensätze 
 
(1) Für Großbetriebe (§ 2 Abs. 1) ergeben sich die Gebührensätze unbeschadet nachfolgender Bestimmungen, insbesondere Satz 5, aus der 

Anlage; diese ist Bestandteil dieser Satzung. Bei Anwendung der Gebührentabellen ist von der im Durchschnitt je Stunde ausgeführten 
Schlachtleistung innerhalb eines Einsatzzeitraumes (Schlachttiere/Stunde) und der während dieses Einsatzzeitraumes anwesenden An-
zahl des Untersuchungspersonals (Kosteneinheiten) auszugehen. Dabei stellt eine amtliche Fachassistentin/ein amtlicher Fachassistent 
1 Kosteneinheit und eine amtliche Tierärztin/ein amtlicher Tierarzt 2 Kosteneinheiten dar. Verändert sich die Anzahl des Untersuchungs-
personals, beginnt ein neuer Einsatzzeitraum. Sollte bei Anwendung der Gebührentabelle die Gebühr je Schwein unter die Mindestbe-
träge der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 fallen, werden abweichend von den Gebührentabellen für ein Schwein unter 25 kg 0,5 € und für 
ein Schwein ab 25 kg 1 € erhoben. 

 
(2) Für Zerlegebetriebe (§ 2 Abs. 2) werden die amtlichen Kontrollen gemäß der Tarifstelle 23.8.4.2 der AVerwGebO NRW und entsprechend 

der Verordnung (EU) 2017/625 gemäß den Tonnagen abgerechnet. 
 
(3) Für Amtshandlungen in Erzeugerbetrieben (§ 2 Abs. 3) und im Rahmen von Hausschlachtungen (§ 2 Abs. 4) ist für jede einzelne Unter-

suchung die Tarifstelle 23.8.11 der AVerwGebO NRW anzuwenden. Sollten diese Tätigkeiten zu ungünstigen Zeiten, außerhalb der fest-
gelegten Untersuchungszeiten oder an Sonn- und Feiertagen anfallen, sind entsprechend den Festlegungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) bzw. des Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung 
(TV-Fleisch) Zuschläge abzugelten. 

 
§ 4 Entstehung des Gebührenanspruches 
 
(1) Der Gebührenanspruch entsteht unbeschadet nachfolgender Bestimmungen dem Grunde und der Höhe nach mit Beendigung der ge-

bührenpflichtigen Amtshandlung. 
 
(2) Unterbleibt die Untersuchung, weil die beabsichtigte Schlachtung, Zerlegung etc. nicht zu der gemeldeten Zeit ausgeführt wurde, ist die 

Gebühr für die angemeldete Amtshandlung zu entrichten. 
 
(3) Die Gebühren sind in voller Höhe auch dann zu entrichten, wenn nur ein Teil der Untersuchung oder Amtshandlungen stattgefunden hat. 
 
§ 5 Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner sind die natürlichen oder juristischen Personen, die die gebührenpflichtigen Amtshandlungen im Stadtgebiet Gelsen-

kirchen zurechenbar verursachen bzw. deren Tätigkeiten gebührenpflichtigen Amtshandlungen unterliegen. 
 
(2) Mehrere Schuldner derselben Gebühr sind Gesamtschuldner. 
 
§ 6 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 
 
(1) Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt. Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, alle zur Gebührenfestsetzung erforderlichen 

Angaben zu machen sowie Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen zu gewähren. 
 
(2) Die Gebühren werden innerhalb eines Monats nach der Zustellung oder sonstigen Bekanntgabe der Festsetzung fällig, soweit dabei kein 

anderer Zeitpunkt bestimmt wird. Eventuelle Rechtsmittel gegen die gebührenpflichtige Amtshandlung oder die Gebührenfestsetzung 
lassen die Fälligkeit unberührt. 

 
§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für besondere Leistungen auf dem 
Gebiet der Fleischhygiene vom 14.12.2006 außer Kraft; für vor diesem Zeitpunkt verwirklichte Tatbestände beansprucht sie jedoch weiterhin 
Geltung. 
 

----------------------------------------------------- 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung/Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung/Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 30. November 2021 

Karin W elge 
Oberbürgermeisterin 

(Siegel) 
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Anlage zur Fleischhygienegebührensatzung 
 
Gebührentabellen zu § 3 Abs. 1 
 
Mindestgebühr nach EU-VO = 1,20 € inkl. Rückstandsuntersuchungsgebühr 

 
 

 
 

 

Kosten /    

Std. (€)

Kosten-

einheiten

0-1   

Schwein

2-10 

Schweine

11-20 

Schweine

21-30 

Schweine

31-40 

Schweine

41-50 

Schweine

51-60 

Schweine

61-70 

Schweine

71-80 

Schweine

53,06 € 1 53,06 € 10,61 € 3,54 € 2,12 € 1,52 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

106,12 € 2 106,12 € 21,22 € 7,07 € 4,24 € 3,03 € 2,36 € 1,93 € 1,63 € 1,41 €

159,18 € 3 159,18 € 31,84 € 10,61 € 6,37 € 4,55 € 3,54 € 2,89 € 2,45 € 2,12 €

212,24 € 4 212,24 € 42,45 € 14,15 € 8,49 € 6,06 € 4,72 € 3,86 € 3,27 € 2,83 €

265,30 € 5 265,30 € 53,06 € 17,69 € 10,61 € 7,58 € 5,90 € 4,82 € 4,08 € 3,54 €

318,36 € 6 318,36 € 63,67 € 21,22 € 12,73 € 9,10 € 7,07 € 5,79 € 4,90 € 4,24 €

371,42 € 7 371,42 € 74,28 € 24,76 € 14,86 € 10,61 € 8,25 € 6,75 € 5,71 € 4,95 €

424,48 € 8 424,48 € 84,90 € 28,30 € 16,98 € 12,13 € 9,43 € 7,72 € 6,53 € 5,66 €

477,54 € 9 477,54 € 95,51 € 31,84 € 19,10 € 13,64 € 10,61 € 8,68 € 7,35 € 6,37 €

530,60 € 10 530,60 € 106,12 € 35,37 € 21,22 € 15,16 € 11,79 € 9,65 € 8,16 € 7,07 €

583,66 € 11 583,66 € 116,73 € 38,91 € 23,35 € 16,68 € 12,97 € 10,61 € 8,98 € 7,78 €

636,72 € 12 636,72 € 127,34 € 42,45 € 25,47 € 18,19 € 14,15 € 11,58 € 9,80 € 8,49 €

689,78 € 13 689,78 € 137,96 € 45,99 € 27,59 € 19,71 € 15,33 € 12,54 € 10,61 € 9,20 €

742,84 € 14 742,84 € 148,57 € 49,52 € 29,71 € 21,22 € 16,51 € 13,51 € 11,43 € 9,90 €

795,90 € 15 795,90 € 159,18 € 53,06 € 31,84 € 22,74 € 17,69 € 14,47 € 12,24 € 10,61 €

848,96 € 16 848,96 € 169,79 € 56,60 € 33,96 € 24,26 € 18,87 € 15,44 € 13,06 € 11,32 €

Kosten /    

Std. (€)

Kosten-

einheiten

81-90   

Schweine

91-100 

Schweine

101-110 

Schweine

111-120 

Schweine

121-130 

Schweine

131-140 

Schweine

141-150 

Schweine

151-160 

Schweine

161-170 

Schweine

53,06 € 1 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

106,12 € 2 1,25 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

159,18 € 3 1,87 € 1,68 € 1,52 € 1,38 € 1,27 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

212,24 € 4 2,50 € 2,23 € 2,02 € 1,85 € 1,70 € 1,57 € 1,46 € 1,37 € 1,29 €

265,30 € 5 3,12 € 2,79 € 2,53 € 2,31 € 2,12 € 1,97 € 1,83 € 1,71 € 1,61 €

318,36 € 6 3,75 € 3,35 € 3,03 € 2,77 € 2,55 € 2,36 € 2,20 € 2,05 € 1,93 €

371,42 € 7 4,37 € 3,91 € 3,54 € 3,23 € 2,97 € 2,75 € 2,56 € 2,40 € 2,25 €

424,48 € 8 4,99 € 4,47 € 4,04 € 3,69 € 3,40 € 3,14 € 2,93 € 2,74 € 2,57 €

477,54 € 9 5,62 € 5,03 € 4,55 € 4,15 € 3,82 € 3,54 € 3,29 € 3,08 € 2,89 €

530,60 € 10 6,24 € 5,59 € 5,05 € 4,61 € 4,24 € 3,93 € 3,66 € 3,42 € 3,22 €

583,66 € 11 6,87 € 6,14 € 5,56 € 5,08 € 4,67 € 4,32 € 4,03 € 3,77 € 3,54 €

636,72 € 12 7,49 € 6,70 € 6,06 € 5,54 € 5,09 € 4,72 € 4,39 € 4,11 € 3,86 €

689,78 € 13 8,12 € 7,26 € 6,57 € 6,00 € 5,52 € 5,11 € 4,76 € 4,45 € 4,18 €

742,84 € 14 8,74 € 7,82 € 7,07 € 6,46 € 5,94 € 5,50 € 5,12 € 4,79 € 4,50 €

795,90 € 15 9,36 € 8,38 € 7,58 € 6,92 € 6,37 € 5,90 € 5,49 € 5,13 € 4,82 €

848,96 € 16 9,99 € 8,94 € 8,09 € 7,38 € 6,79 € 6,29 € 5,85 € 5,48 € 5,15 €

Kosten /    

Std. (€)

Kosten-

einheiten

171-180   

Schweine

181-190 

Schweine

191-200 

Schweine

201-210 

Schweine

211-220 

Schweine

221-230 

Schweine

231-240 

Schweine

241-250 

Schweine

251-260 

Schweine

53,06 € 1 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

106,12 € 2 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

159,18 € 3 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

212,24 € 4 1,21 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

265,30 € 5 1,52 € 1,43 € 1,36 € 1,29 € 1,23 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

318,36 € 6 1,82 € 1,72 € 1,63 € 1,55 € 1,48 € 1,41 € 1,35 € 1,30 € 1,25 €

371,42 € 7 2,12 € 2,01 € 1,90 € 1,81 € 1,73 € 1,65 € 1,58 € 1,52 € 1,46 €

424,48 € 8 2,43 € 2,29 € 2,18 € 2,07 € 1,97 € 1,89 € 1,81 € 1,73 € 1,66 €

477,54 € 9 2,73 € 2,58 € 2,45 € 2,33 € 2,22 € 2,12 € 2,03 € 1,95 € 1,87 €

530,60 € 10 3,03 € 2,87 € 2,72 € 2,59 € 2,47 € 2,36 € 2,26 € 2,17 € 2,08 €

583,66 € 11 3,34 € 3,15 € 2,99 € 2,85 € 2,71 € 2,59 € 2,48 € 2,38 € 2,29 €

636,72 € 12 3,64 € 3,44 € 3,27 € 3,11 € 2,96 € 2,83 € 2,71 € 2,60 € 2,50 €

689,78 € 13 3,94 € 3,73 € 3,54 € 3,36 € 3,21 € 3,07 € 2,94 € 2,82 € 2,71 €

742,84 € 14 4,24 € 4,02 € 3,81 € 3,62 € 3,46 € 3,30 € 3,16 € 3,03 € 2,91 €

795,90 € 15 4,55 € 4,30 € 4,08 € 3,88 € 3,70 € 3,54 € 3,39 € 3,25 € 3,12 €

848,96 € 16 4,85 € 4,59 € 4,35 € 4,14 € 3,95 € 3,77 € 3,61 € 3,47 € 3,33 €
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Kosten /    

Std. (€)

Kosten-

einheiten

261-270   

Schweine

271-280 

Schweine

281-290 

Schweine

291-300 

Schweine

301-310 

Schweine

311-320 

Schweine

321-330 

Schweine

331-340 

Schweine

341-350 

Schweine

53,06 € 1 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

106,12 € 2 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

159,18 € 3 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

212,24 € 4 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

265,30 € 5 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

318,36 € 6 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

371,42 € 7 1,40 € 1,35 € 1,30 € 1,26 € 1,22 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

424,48 € 8 1,60 € 1,54 € 1,49 € 1,44 € 1,39 € 1,35 € 1,31 € 1,27 € 1,23 €

477,54 € 9 1,80 € 1,74 € 1,68 € 1,62 € 1,57 € 1,52 € 1,47 € 1,43 € 1,38 €

530,60 € 10 2,00 € 1,93 € 1,86 € 1,80 € 1,74 € 1,68 € 1,63 € 1,58 € 1,54 €

583,66 € 11 2,20 € 2,12 € 2,05 € 1,98 € 1,91 € 1,85 € 1,80 € 1,74 € 1,69 €

636,72 € 12 2,40 € 2,32 € 2,23 € 2,16 € 2,09 € 2,02 € 1,96 € 1,90 € 1,85 €

689,78 € 13 2,60 € 2,51 € 2,42 € 2,34 € 2,26 € 2,19 € 2,12 € 2,06 € 2,00 €

742,84 € 14 2,80 € 2,70 € 2,61 € 2,52 € 2,44 € 2,36 € 2,29 € 2,22 € 2,15 €

795,90 € 15 3,00 € 2,89 € 2,79 € 2,70 € 2,61 € 2,53 € 2,45 € 2,38 € 2,31 €

848,96 € 16 3,20 € 3,09 € 2,98 € 2,88 € 2,78 € 2,70 € 2,61 € 2,53 € 2,46 €

Kosten /    

Std. (€)

Kosten-

einheiten

351-360 

Schweine

361-370 

Schweine

371-380 

Schweine

381-390 

Schweine

391-400 

Schweine

401-410 

Schweine

411-420 

Schweine

421-430 

Schweine

431-440 

Schweine

53,06 € 1 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

106,12 € 2 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

159,18 € 3 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

212,24 € 4 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

265,30 € 5 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

318,36 € 6 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

371,42 € 7 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

424,48 € 8 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

477,54 € 9 1,35 € 1,31 € 1,27 € 1,24 € 1,21 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

530,60 € 10 1,49 € 1,45 € 1,41 € 1,38 € 1,34 € 1,31 € 1,28 € 1,25 € 1,22 €

583,66 € 11 1,64 € 1,60 € 1,56 € 1,52 € 1,48 € 1,44 € 1,41 € 1,37 € 1,34 €

636,72 € 12 1,79 € 1,74 € 1,70 € 1,65 € 1,61 € 1,57 € 1,53 € 1,50 € 1,46 €

689,78 € 13 1,94 € 1,89 € 1,84 € 1,79 € 1,75 € 1,70 € 1,66 € 1,62 € 1,59 €

742,84 € 14 2,09 € 2,04 € 1,98 € 1,93 € 1,88 € 1,83 € 1,79 € 1,75 € 1,71 €

795,90 € 15 2,24 € 2,18 € 2,12 € 2,07 € 2,01 € 1,97 € 1,92 € 1,87 € 1,83 €

848,96 € 16 2,39 € 2,33 € 2,26 € 2,21 € 2,15 € 2,10 € 2,05 € 2,00 € 1,95 €

Kosten /    

Std. (€)

Kosten-

einheiten

441-450 

Schweine

451-460 

Schweine

461-470 

Schweine

471-480 

Schweine

481-490 

Schweine

491-500 

Schweine

501-510 

Schweine

511-520 

Schweine

521-530 

Schweine

53,06 € 1 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

106,12 € 2 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

159,18 € 3 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

212,24 € 4 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

265,30 € 5 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

318,36 € 6 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

371,42 € 7 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

424,48 € 8 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

477,54 € 9 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

530,60 € 10 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

583,66 € 11 1,31 € 1,28 € 1,26 € 1,23 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €

636,72 € 12 1,43 € 1,40 € 1,37 € 1,34 € 1,31 € 1,29 € 1,26 € 1,24 € 1,21 €

689,78 € 13 1,55 € 1,52 € 1,48 € 1,45 € 1,42 € 1,39 € 1,37 € 1,34 € 1,31 €

742,84 € 14 1,67 € 1,63 € 1,60 € 1,56 € 1,53 € 1,50 € 1,47 € 1,44 € 1,41 €

795,90 € 15 1,79 € 1,75 € 1,71 € 1,68 € 1,64 € 1,61 € 1,58 € 1,55 € 1,52 €

848,96 € 16 1,91 € 1,87 € 1,83 € 1,79 € 1,75 € 1,72 € 1,68 € 1,65 € 1,62 €
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
 
Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 10. Dezember 2021 

I. A. W agner  
 
 
Referat 30 (Recht) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Herr 
Yasser Ali Khan 
zuletzt bekannte Anschrift: Auf dem Graskamp 49, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 29.06.2021 
Aktenzeichen: 400.195972.2 
 
Herr 
Iancu Calin 
zuletzt bekannte Anschrift: Walpurgisstr. 38, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 12.10.2021 
Aktenzeichen: 400.197791.7 
 
Herr 
Robert Ivanov 
zuletzt bekannte Anschrift: Flöz Sonnenschein 55, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 18.08.2021 
Aktenzeichen: 404.004398.0 
 
Herr 
Adrian Jozik 
zuletzt bekannte Anschrift: Uechtingstr. 40, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 21.09.2021 
Aktenzeichen: 405.023224.2 
 
Herr 
Ahmet Karga 
zuletzt bekannte Anschrift: Feldstr. 61, 45699 Herten 
Bescheid vom 28.09.2021 
Aktenzeichen: 400.198122.1 
 
Herr 
Abbas Mkari 
zuletzt bekannte Anschrift: Essener Str. 86, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 03.08.2021 
Aktenzeichen: 400.197133.1 
 
Frau 
Elvira Moliu 
zuletzt bekannte Anschrift: Heßlerstr. 1, 45883 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 26.10.2021 
Aktenzeichen: 405.023741.4 
 
Ionut-Nicolae Moti 
zuletzt bekannte Anschrift: Weedgasse 8, 64589 Stockstadt am Rhein 
Bescheid vom 26.08.2021 
Aktenzeichen: 400.197615.5 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514
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Frau 
Ioana Nicolescu 
zuletzt bekannte Anschrift: Annenstr. 21 a, 58453 Witten 
Bescheid vom 09.08.2021 
Aktenzeichen: 400.197079.3 
 
Herr 
Stefan Rostas 
zuletzt bekannte Anschrift: Vorstadtstr. 67, 44866 Bochum 
Bescheid vom 09.11.2021 
Aktenzeichen: 405.024164.0 
 
Herr 
Leonard Rustemov 
zuletzt bekannte Anschrift: Hans-Sachs-Str. 6, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 21.07.2021 
Aktenzeichen: 403.032134.6 
 
Herr 
Nuran Rustemov 
zuletzt bekannte Anschrift: Hans-Sachs-Str. 6, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 26.07.2021 
Aktenzeichen: 400.196763.6 
 
Herr 
Christopher Stephan Schirwing 
zuletzt bekannte Anschrift: Hölderlinstr. 60, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 01.06.2021 
Aktenzeichen: 400.194833.0 
 
Herr 
Colorado Stephan 
zuletzt bekannte Anschrift: Wanner Str. 84, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 10.08.2021 
Aktenzeichen: 400.197209.5 
 
Vorgenannte Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Bescheide können beim Referat 30 - Recht -, Bochumer Straße 12 - 16, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 205, eingesehen werden. 
 
Hiermit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 23. November 2021 

I. A. Schumacher  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Sabin Nicolcea, 
zuletzt bekannte Anschrift: Scheideweg 43, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 11.11.2021 und 17.11.2021. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 26. November 2021 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Emir Osmanović, 
zuletzt bekannte Anschrift: Steeler Str. 157, 45884 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 17.11.2021 
 
Claudia Dincă, 
zuletzt bekannte Anschrift: Hochkampstr. 74, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 11.11.2021 
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Alexander Stobbe, 
zuletzt bekannte Anschrift: Sentaweg 26, 45892 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 18.11.2021 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 29. November 2021 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Kleanthis Kokkinidis 
zuletzt bekannte Anschrift: Mährfeldstr. 4, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 11.11.2021 und 17.11.2021 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 29. November 2021 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Daniel Szulc 
zuletzt bekannte Anschrift: Wiehagen 46, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 30.11.2021 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 30. November 2021 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:     Yusuff, Adebiyi Wasiu 
zuletzt bekannte Anschrift:    unbekannt 
Schreiben vom:    23.11.2021 
Aktenzeichen:    51.1.UV.52.1919 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 103, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/1699460). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 29. November 2021 

I. A. Schreck  
 
 



580  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2021 – Nr. 49/10. Dezember 2021 

 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:      Scott, Matthew 
zuletzt bekannte Anschrift:   c/ Las Seguidillas 8 Bj. 129 

35570 Yaiza Lanzarote / Spanien 
Schreiben vom:     12.08.2021 
Aktenzeichen:     51.1.UV.22.1782 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45875 Gelsenkirchen, Zimmer 112, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-9474). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 22. November 2021 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:      Yaman, Mehmet 
zuletzt bekannte Anschrift:   Dortmunder Str. 135, 45731 Waltrop 
Schreiben vom:     22.10.2021 
Aktenzeichen:     51.1.UV.22.1793 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45875 Gelsenkirchen, Zimmer 112, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-9474). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 22. November 2021 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Name, Vorname:    Malikowski, Dzesika 
zuletzt bekannte Anschrift:   Röttgersweg 27, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheid vom:    26.10.2021 
Aktenzeichen:    51.1.UV.22.1779 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 112, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/1699474). 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 22. November 2021 

I. A. Schreck  
 
  



Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2021 – Nr. 49/10. Dezember 2021 581 

 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:   Günther, Henning 
zuletzt bekannte Anschrift:  Monte das Raciadas, 7665-881 Pereiras Gare, Portugal 
Schreiben vom:   29.09.2021 
Aktenzeichen:   51.1.UV.41.1413 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45875 Gelsenkirchen, Zimmer 108, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-5663). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 30. November 2021 

I. A. Schreck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELE-GEW-Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Jahresabschluss 2020 der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Schriftliche Beschlussfassung der Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH vom 05. Juli 2021. 
 
Als alleinige Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen, beschließen die Emscher Lippe Energie GmbH, 
Gelsenkirchen, und die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gemäß § 48  
Abs. 2 GmbHG das Folgende: 
 

1. „Die nach § 266 HGB aufgestellte Bilanz für das Geschäftsjahr 2020, abschließend auf der Aktiv- und Passivseite mit je 1.485.173,27 € 
und die nach § 275 Abs. 2 HGB gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 82.134,97 € sowie der 
Anhang werden festgestellt.“ 

 
2. „Der nach § 289 HGB erstattete Lagebericht wird gebilligt.“ 
 
3. „Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 82.134,97 € wird an die Gesellschafter am 31.08.2021 ausgeschüttet.“ 

 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat am  
07. Juni 2021 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
„An die ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen: 
 
PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben den Jahresabschluss der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ELE-
GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
  

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 



582  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2021 – Nr. 49/10. Dezember 2021 

 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES und DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN 
LAGEBERICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten — falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Unternehmens. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Essen, den 07. Juni 2021 
 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

gez. Dr. Fre iberg                          gez. D i rks  
Wirtschaftsprüfer                 Wirtschaftsprüfer 

 
Die Einsichtnahme von Jahresabschluss und Lagebericht kann nach einer Terminvereinbarung (Tel.: 0209-954-3822) im Zeitraum vom 
03.01.2022 bis 14.01.2022 im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 406, 
erfolgen.  
 
Gelsenkirchen, 23. November 2021 
 

gez. Dr. Brunsbach                     gez. Förs ter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELSENDIENSTE 
 
Jahresabschluss 2020 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 wie folgt beschlossen: 
 
„Der Rat der Stadt stellt den Jahresabschluss von GELSENDIENSTE für das Wirtschaftsjahr 2020 fest und entlastet den Betriebsausschuss. 
 
Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2020 beträgt 2.563.469,91 €. 
 
Dieser Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.“ 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat am 19.11.2021 folgenden Abschließenden Vermerk zur Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2020 erteilt: 
 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW 
gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes GELSENDIENSTE. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2020 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Essen, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 28.06.2021 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„An die GELSENDIENSTE eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der GELSENDIENSTE eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, - bestehend 
aus der Bilanz zum 31.Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GELSENDIENSTE eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen für das Wirt-
schaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO a. F. NRW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
 
Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen der Betriebssatzung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 
GO a. F. NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich. 
 
Herne, den 19.11.2021 
 
gpaNRW 
 
Im Auftrag 
 
gez. Thomas S ieger t “ 
 
Die Einsichtnahme von Jahresabschluss und Lagebericht kann nach vorheriger Terminvereinbarung (Tel.: 0209-954-3822) im Zeitraum vom 
03.01.2022 bis 14.01.2022 im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 406, 
erfolgen.  
 
Gelsenkirchen, 29. November 2021 

gez. Dr.-Ing. Daniel Pau lus  
Betriebsleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sterbefall: 
25. November 2021: Margarete Bäumer, Ruhestandsbeamtin 
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